
           

         

  

  

 

 

 

 

     

   

   

   

   

    

     

    

       

  

  

  

  

   

 

   

         
 

       

 

    

 

  

     

  

 

 

 

 

 

     

  

           

        

 

   

            

             

          

               

      

               

             

            

              

          

    

               

    

             

              

    

TÜV-Verband e. V. · Friedrichstraße 136 · 10117 Berlin 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 

Verbraucherschutz 

Referat C I 6 

53175 Bonn 

per Mail an: und CC an: 

Berlin, 9. November 2022 

Verbändeanhörung zum Entwurf Verordnung über die Erfassung von Kfz-Energieverbrauchsdaten und ihre 

Übermittlung an die europäische Kommission (Kfz-Energieverbrauchsdaten-Erfassungsverordnung – Kfz-EEV) 

Sehr geehrter , 

wir bedanken uns für die Zusendung der Verbändeanhörung zum o.g. Verordnungsentwurf. Sowohl der TÜV-

Verband als auch DEKRA begrüßen die nationale Umsetzung der europäischen Vorschriften zum Auslesen und 

Übermitteln der Energieverbrauchsdaten von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen gemäß §1 

Absatz 1 der o.g. Verordnung ab 20. Mai 2023 im Rahmen der periodischen technischen Inspektion (in 

Deutschland „bei Gelegenheit der Hauptuntersuchung“) dieser Fahrzeuge. 

Wir haben den zugeleiteten Entwurf der Verordnung mit den Experten von TÜV & DEKRA geprüft. Vor dem 

Hintergrund der Bestimmungen der Kfz EEV ergeben sich für uns dringende Fragestellungen zu den 

arbeitstäglichen Prozessen der Datenerhebung, der Datenübermittlung und der laufenden Kosten für die 

durchführenden Stellen sowie deren Kopfstellen, die aufgrund der in der Verordnung geregelten Pflichten und 

Befugnisse als Behörden i.S.d. § 48a Absatz 3 BImSchG gelten. 

Die Fragestellungen umfassen insbesondere: 

• §2 Absatz 7 i.V.m. Begründung VI. Rechtsfolgen bezüglich der Aushändigung der Daten bzw. des 

Widerspruchs an den Halter 

• §3 Absatz 2 Ziff. 3 hinsichtlich der Übermittlung eines Widerspruchs an das KBA 

• E. Erfüllungsaufwand für die Verwaltung hinsichtlich der Implementierung und laufenden Kosten für die 

Datenerhebung und Datenübermittlung 

TÜV-Verband e. V. 

Friedrichstraße 136 Vorstand: Commerzbank AG Berlin Steuer-Nr.: 27/620/58022 

10117 Berlin Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken BLZ: 100 800 00 Registergericht: 
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• Unseres Erachtens nach sollte die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit nicht bei den für die 

Hauptuntersuchung durchführenden Stellen, sondern beim KBA liegen. Hierzu sollten entsprechende 

Änderungen in §2 der Kfz EEV erfolgen. 

Zu Klärung der aus unserer Sicht noch offenen Punkte bei der Umsetzung der Kfz EEV bitten wir zeitnah um ein 

Abstimmungsgespräch mit Vertreter:innen des BMUV, BMDV, KBA und den Überwachungsinstitutionen. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

TÜV-Verband e.V. DEKRA Automobil GmbH 

Mitglied der Geschäftsleitung Abteilungsleiter Grundlagen und Prozesse 
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